
Für das Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
sind die gesetzlichen Regelungen eindeutig und
ebenso die verpflichtenden Termine zur Umsetzung.
Mit der Umsetzung in die tägliche Praxis sieht es
jedoch noch nicht sehr gut aus. Die Gesellschaft
für Gesundheitsmarktanalyse hat im Auftrag der
Stiftung Gesundheit eine Studie durchgeführt. In
die Studie einbezogen waren Hausärzte, Fachärzte
und Zahnärzte einschließlich Fachzahnärzten. Die
Ergebnisse zeigen, dass sich 16 Prozent aller Ärzte
noch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt
haben. Eine Gruppe von 25 Prozent steht der Idee
des QM sehr skeptisch gegenüber. Von den rund
97.000 Arztpraxen verfügen weniger als 1000 über
ein zertifiziertes QM-System. Für Zahnärzte liegen
keine gesicherten Daten vor. Die Autoren der Stu-
die stellen aber fest, dass der Anteil der teilneh-
menden Zahnärzte überdurchschnittlich hoch war.
Sie vermuten, dass Zahnärzte sich generell mehr
mit QM auseinander setzen. Allerdings unterschie-
den sich die Meinungen der Zahnärzte – mit weni-
gen Ausnahmen – nicht substanziell von denen der
Humanmediziner. Das QM-System nach DIN ISO
9001:2000 ist bei der Umfrage nicht nur das

bekannteste, es wurde auch am häufigsten für die
praxiseigene Umsetzung ausgewählt.
Wir haben uns für unsere Praxis sehr frühzeitig für
die Einführung eines QM-Systems entschieden. Die
Gründe hatten wir klar definiert: Effizientere
Gestaltung der Arbeitsabläufe und klare Orientie-
rung für die Mitarbeiterinnen sollten zu einer bes-
seren Behandlungsqualität beitragen. Auch Marke-
tingaspekte spielten eine, wenn auch wesentliche
kleinere, Rolle. Von Anfang an hatten wir uns für
die ISO ausgesprochen. Sie hat sich weltweit zu
einem Leitdokument für QM entwickelt und defi-
niert grundlegende Anforderungen an ein solches
System. Dabei lässt sie ihrem Anwender bewusst
viele Freiheiten, die den Besonderheiten, wie sie
im zahnmedizinischen Bereich im Allgemeinen und
den Praxen im Speziellen vorliegen, gerecht werden
und erlaubt individuelle Regelungen. Das prozess-
orientierte Anforderungsprofil der ISO 9001:2000
kommt medizinischen Einrichtungen entgegen, ins-
besondere wenn sie sich als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen verstehen.
Nach intensiver Vorbereitung und Ausarbeitung des
QM-Handbuchs wurde die Praxis im Sommer 1999
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Sicher ist sicher
Dr. Reinhard Kanzler

Zum Qualitätsmanagement (QM) sind Zahnärzte verpflichtet, auf freiwilliger Basis
ist eine Zertifizierung möglich. Dr. Reinhard Kanzler erläutert nun, dass eine solche
Zertifizierung über den Bereich des allgemeinen Qualitätsmanagements hinaus
auch den Arbeitsschutz für das Team umfassen kann.
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erstmals nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Im Jahr
2001 erfolgte eine Rezertifizierung nach der geän-
derten Norm DIN ISO 9001:2000. Seit dieser Zeit
erfüllen wir die jährlichen Überwachungsaudits und
alle drei Jahre die Vorgaben einer Rezertifizierung.
Bereits im Jahr 2001 machte uns ein Auditor
darauf aufmerksam, dass der Bereich Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit durch das economed-Manage-
mentsystem geregelt werden könne.
Alle Praxisinhaber kennen das Problem mit der Viel-
zahl an vorgeschriebenen Unterweisungen und deren
Dokumentation, was beides ja nicht sehr selten als
äußerst lästig empfunden wird. Vielen ist aber nicht
bewusst, welchen Gesetzen und Regelungen wir tat-
sächlich unterworfen sind und welche Risiken die
Nichteinhaltung (Unkenntnis schützt vor Strafe
nicht) für die Praxis birgt. Eine kurze, unvollständi-
ge Aufzählung soll das Problem verdeutlichen: Allge-
meines Gleichbehandlungsgesetz, Arbeitszeitgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz,
Strahlenschutzverordnung, Röntgenverordnung,
Arbeitsstättenverordnung, Gefahrstoffverordnung,
Biostoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung,
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Medizinpro-
duktegesetz und Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung, Infektionsschutzgesetz usw.
Viele davon sind übrigens so genannte aushang-
pflichtige Gesetze und müssen den Mitarbeiterin-
nen frei zugängig sein. All diese Gesetze und Vor-
schriften in die Praxis zu integrieren, deren Doku-
mentation durchzuführen und deren Einhaltung zu
überwachen kostet sehr viel Zeit und auch Geld.
Bei einem Unfall oder bei Überprüfungen drohen
empfindliche Strafen, sollte die Einhaltung nicht
nachgewiesen werden können. Hat eine Mitarbeite-
rin einen Arbeitsunfall, im schlimmsten Fall mit
Berufsunfähigkeit und Verrentung, ist zwar
zunächst die Berufsgenossenschaft zuständig. Die
wird aber sehr genau prüfen, ob der Praxisinhaber
alle vorgeschriebenen Maßnahmen eingeführt,
deren Einhaltung überprüft und dokumentiert hat.
Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, holt sich
die Berufsgenossenschaft das Geld von ihm wieder.
Noch im Jahr 2001 haben wir in Zusammenarbeit
mit Dr. Martin F. Bozenhardt, dem Entwickler des
economed-Systems, entsprechende Schritte in die
Wege geleitet. Der Praxis wurde ein Präventionsma-
nager zur Seite gestellt. Der Bereich Arbeits-
schutz/Arbeitssicherheit wurde in einem eigenen

QM-Handbuch geregelt und wird dort auch fortlau-
fend dokumentiert. Die Praxis erhielt einen
Betriebsschutzbrief. Darin übernimmt die econo-
med-Landesdirektion die Aufgabe, die Umsetzung
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften im
Bereich Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Arbeits-
und Strahlenschutz zu organisieren. Dieses System
hat sich für unsere Praxis bestens bewährt und
wird seit 2001 erfolgreich praktiziert.
Im Jahr 2006 wurden wir aufmerksam auf die
Managementanforderungen der BGW zum Arbeits-
schutz (MAAS BGW). Die MAAS BGW sollen Arbeits-
schutz und Gesundheit der Mitarbeiter in Mitglieds-
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QM in der ärztlichen Pra-
xis 2007 / Eine deutsch-
landweite Befragung nie-
dergelassener Ärztinnen
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studierte in Würzburg Zahnmedizin, bevor er sich
1979 in Schwabach als Zahnarzt niederließ.
Arbeitsschwerpunkte in der Gemeinschaftspraxis
mit Dr. Sussanne Kydles sind Prophylaxe, Paro-
dontologie, vollkeramische Restaurationen und
Implantologie. Der 56-Jährige gründete 1990 das
Fortbildungsinstitut Zahnwerk. Seit 1999 ist die
Praxis zertifiziert nach DIN ISO 9001, seit
Dezember 2006 zudem nach MAAS BGW. 2002
erhielt Dr. Kanzler den DEKRA Award, 2006 den
Managementpreis UnternehmerEnergie.

Dr. Reinhard Kanzler

Händehygiene ist in der Zahnarztpraxis unverzichtbar.
Doch ebenso wichtig ist auch die Hautpflege, denn Was-
ser und Reinigungsmittel greifen die Haut an.
Foto: BGW



betrieben der BGW fördern. Den Mitarbeitern bringt
das System eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen, dem Praxisinhaber eine mögliche Kostener-
sparnis, insbesondere aber eine erhebliche Verrin-
gerung des Haftungsrisikos. Voraussetzung ist ein
zertifiziertes QM-System nach DIN ISO 9001:2000.
Der Arbeitsschutz muss in alle Kapitel des QM-Sys-
tems integriert werden. Neben den sechs zu doku-
mentierenden Verfahren nach ISO 9001 müssen sie-
ben Verfahren zusätzlich dokumentiert und unge-
setzt werden. Diese sind
• Ermittlung und Umsetzung gesetzlicher, behördli-

cher und berufsgenossenschaftlicher Forderungen
• Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
• Beurteilung der Arbeitsbedingungen = Gefähr-

dungsermittlung
• Beschaffung von arbeitsschutzgerechten Produk-

ten und Dienstleistungen

• Handhabung von Gefahrstoffen
• Erstprüfung und wiederkehrende Prüfung
• Vorbeugemaßnahmen / Notfallmanagement
Nach erfolgreicher Zertifizierung erstattet die BGW
50 Prozent der Zertifizierungskosten, maximal die
Hälfte des BGW-Jahresbeitrages. Nach jedem weite-
ren erfolgreichen gemeinsamen Audit nach ISO
9001 und den MAAS BGW durch eine anerkannte
Zertifizierungsstelle kann diese Prämie neu bean-
tragt werden.
Da wir über das economed-Managementsystem seit
Jahren ein integriertes Arbeitsschutzmanagement
hatten, konnten wir gemeinsam mit dem Präventi-
onsmanager und Dr. Bozenhardt einige noch feh-
lende Anforderungen ergänzen. Beim Überwa-
chungsaudit nach DIN ISO 9001:2000 durch die
DEKRA Intercert im Herbst 2006 wurden wir
erfolgreich nach den MAAS BGW zertifiziert. Die
Prüfung war streng und nach unserer Meinung an
einigen Stellen zu bürokratisch. Dies mag aber in
erster Linie daran gelegen haben, dass wir der ers-
te Betrieb waren, den die DEKRA nach den MAAS
BGW zertifiziert haben. Dies wird sich genau so
einspielen, wie im Bereich der ISO seit vielen Jah-
ren üblich.
Unsere Mitarbeiterinnen sind voll in die Umsetzung
aller erforderlichen Maßnahmen eingebunden. Die
Dokumentation eines hohen Arbeitsschutzstandards
gibt ihnen Sicherheit und Motivation. Wir haben in
der Praxis minimale Ausfallzeiten und eine sehr
geringe Zahl von – stets völlig unbedeutenden –
Unfällen. Allerdings wird die Einhaltung der vorge-
gebenen Standards auch überprüft und eingefor-
dert, letztendlich zum Eigenschutz unserer Mitar-
beiterinnen. Uns als Praxisinhabern ist allerdings
auch der Nachweis lückenloser Vorkehrung im Haf-
tungsfall von allergrößter Bedeutung.
Die DEKRA hat in einem so genannten Sicherheits-
barometer zu Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
festgestellt, dass jedes dritte Unternehmen gegen
geltende Vorschriften verstößt. Im Ernstfall bedeu-
tet das nicht nur gesundheitliche Schäden für Mit-
arbeiter sondern eben auch erheblichen finanziel-
len Schaden für den Inhaber durch Forderungen der
BGW. Aus unserer Erfahrung können wir jeder
bereits nach ISO zertifizierten Zahnarztpraxis nur
raten, die MAAS BGW in das System zu integrieren.
Allen, die sich erst auf den Weg zum QM machen,
sollte dies von Anfang an empfohlen werden.
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Zertifizierter Arbeitsschutz: Dr. Kanzler ist überzeugt, dass
sich der Aufwand für dieses Dokument auszahlt – in mehr
Sicherheit für das Praxisteam.


